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Auszug aus der Niederschrift 
über die  

Sitzung des Gemeinderates Sommerkahl 
__________________________________________________ 

 
Sitzungsdatum: Mittwoch, den 27.08.2025 

Beginn: 20:00 Uhr 

Ende: 21:50 Uhr 

Raum, Ort: Rathaus Sommerkahl, Schulstraße 12, 63825 Sommerkahl 

__________________________________________________ 
 

 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 
 7 . Sachstand Radwegebau; Beratung über evtl. Beleuchtung 
  
 8 . Information/Verschiedenes 
  
 1 . Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 28.07.2025 (öffentlicher Teil) 
  
 2 . Flächennutzungsplan Gemeinde Sommerkahl - 2. Änderung "Feuerwehrhaus - Grünab-

fallplatz", "Bergäcker - Erweiterung" und "Südlich Wilhelminenstraße" - Änderungsbe-
schluss 

  
 3 . Bebauungsplan "Feuerwehrhaus - Grünabfallplatz" - Aufstellungsbeschluss 
  
 4 . Bebauungsplan "Bergäcker - Erweiterung" - Aufstellungbeschluss 
  
 5 . Friedhofs- und Bestattungssatzung (FBS) - Neuerlass 
  
 6 . Gebührensatzung zur Friedhofs- und Bestattungssatzung (FBS-GS) - Neuerlass 
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Öffentlicher Teil 
 
 
7. Sachstand Radwegebau; Beratung über evtl. Beleuchtung 
 
8. Information/Verschiedenes 
 
1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 28.07.2025 (öffentlicher Teil) 
 
Beschluss: 
Die Niederschrift der letzten Sitzung des Gemeinderates vom 28.07.2025 (öffentlicher Teil) wird ge-
nehmigt. 
 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 10 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
2. Flächennutzungsplan Gemeinde Sommerkahl - 2. Änderung "Feuerwehrhaus - 

Grünabfallplatz", "Bergäcker - Erweiterung" und "Südlich Wilhelminenstraße" - 
Änderungsbeschluss 

 
Beschluss: 
1. Der Flächennutzungsplan vom 21.05.1984, zuletzt geändert mit der Fassung vom 10.08.2000, wird 
in den Bereichen „Bergäcker“ der Fl.-Nrn. 7776, 7777 und 7778 geändert. Anstelle der Fläche für die 
Landwirtschaft soll ein Allgemeines Wohngebiet dargestellt werden. Zudem wird der Flächennutzungs-
plan in den Bereichen des neu geplanten Feuerwehrhauses und Grünabfallplatzes der Teilflächen Fl.-
Nrn. 1011, 7906, 7907, 7920, 7927, 7928, 7929, 7930 und 7931 geändert. Anstelle von Grün- und 
Wohnbauflächen soll hier eine Gemeinbedarfs- und Sondergebietsfläche dargestellt werden. Darüber 
hinaus wird die bestehende Erweiterungsfläche für ein geplantes Wohngebiet „Südlich Wilhelminen-
straße“ in den Bereichen der Fl.-Nrn. 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 6205 und 6206 sowie Teil-
flächen 5938 und 5937 geändert und als Fläche für Landwirtschaft anstelle der Fläche für ein geplan-
tes allgemeines Wohngebiet dargestellt.   
 
2. Parallel zur Änderung des Flächennutzungsplans wird die Aufstellung der Bebauungspläne „Feuer-
wehrhaus - Grünabfallplatz“ als Gemeinbedarfsfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB und Sondergebiet 
nach § 11 BauNVO sowie „Bergäcker – Erweiterung“ als Allgemeines Wohngebiet im Sinne des § 4 
BauNVO in die Wege geleitet, § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB. 
 
3. Die Verwaltung wird außerdem beauftragt, den Änderungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen und die weiteren Verfahrensschritte einzuleiten. 
 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 10 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
3. Bebauungsplan "Feuerwehrhaus - Grünabfallplatz" - Aufstellungsbeschluss 
 
Beschluss: 
1. Für das Gebiet des geplanten Feuerwehrhauses und Grünabfallplatzes, bestehend aus den Teilflä-
chen Fl.-Nrn. 1011, 7906, 7907, 7920, 7927, 7928, 7929, 7930 und 7931 der Gemarkung Sommer-
kahl, wird ein qualifizierter Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 1 BauGB aufgestellt. Der Bebauungsplan 
erhält die Bezeichnung „Feuerwehrhaus - Grünabfallplatz“. 
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2. Das Baugebiet wird im Flächennutzungsplan als Gemeinbedarfsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 Bauge-
setzbuch und Sondergebiet nach § 11 Baunutzungsverordnung ausgewiesen. Die erforderliche Ände-
rung des Teilbereiches wird im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB durchgeführt.  
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüb-
lich bekannt zu machen und die weiteren Verfahrensschritte durchzuführen. 
 
4. Es wird bestätigt, dass kein nach Art. 49 GO persönlich beteiligtes Mitglied des Gemeinderates an 
der Beratung und Abstimmung teilgenommen hat. 
 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 10 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
4. Bebauungsplan "Bergäcker - Erweiterung" - Aufstellungbeschluss 
 
Beschluss: 
1. Für das Gebiet nordwestlich des bestehenden Baugebiets „Bergäcker“, bestehend aus den Flur-
nummern 7776, 7777 und 7778 der Gemarkung Sommerkahl wird ein qualifizierter Bebauungsplan 
gem. § 30 Abs. 1 BauGB aufgestellt. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „Bergäcker - Erweite-
rung“. 
 
2. Das Baugebiet wird im Flächennutzungsplan als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 Baunutzungs-
verordnung ausgewiesen. Die erforderliche Änderung des Teilbereiches wird im Parallelverfahren nach 
§ 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB durchgeführt.  
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüb-
lich bekannt zu machen und die weiteren Verfahrensschritte durchzuführen. 
 
4. Es wird bestätigt, dass kein nach Art. 49 GO persönlich beteiligtes Mitglied des Gemeinderates an 
der Beratung und Abstimmung teilgenommen hat. 
 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 10 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
5. Friedhofs- und Bestattungssatzung (FBS) - Neuerlass 
 
Beschluss: 
 

Satzung über die öffentliche Bestattungseinrichtung der 
Gemeinde Sommerkahl (Friedhofs- und Bestattungssatzung) 

(FBS) 
 

vom 27.08.2025 

 

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Absatz 2 der Gemeindeordnung erlässt die 
Gemeinde Sommerkahl folgende Satzung: 

Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften 
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§ 1 
Gegenstand der Satzung 

Zum Zweck einer geordneten und würdigen Totenbestattung insbesondere der Gemeindeeinwohner 
betreibt die Gemeinde als eine öffentliche Einrichtung: 

1. den gemeindlichen Friedhof mit den einzelnen Grabstätten (§§ 9 – 13 a) 
2. das gemeindliche Leichenhaus (§§ 22 - 23) 

§ 2 
Friedhofszweck 

Der gemeindliche Friedhof ist insbesondere den verstorbenen Gemeindeeinwohnern als würdige Ru-
hestätte und zur Pflege ihres Andenkens gewidmet. 

§ 3 
Friedhofsverwaltung 

Der gemeindliche Friedhof wird von der Gemeinde als Friedhofsträgerin verwaltet und beaufsichtigt 
(Friedhofsverwaltung). Der Belegungsplan wird von der Gemeinde so geführt, dass jederzeit festge-
stellt werden kann, wann mit wem jedes Grab belegt wurde und wer der Grabnutzungsberechtigte ist. 

§ 4 
Bestattungsanspruch 

(1) Auf dem gemeindlichen Friedhof ist die Beisetzung 

1. der verstorbenen Gemeindeeinwohner, 

2. der im Gemeindegebiet – oder in einem angrenzenden gemeindefreien Gebiet – Verstorbe-
nen oder tot Aufgefundenen, wenn eine ordnungsgemäße Beisetzung nicht anderweitig si-
chergestellt ist, 

3. der durch Grabnutzungsrechte berechtigte Personen und deren Familienangehörigen zu ge-
statten. 

(2) Die Bestattung anderer als der in Absatz 1 genannten Personen bedarf der besonderen Erlaub-
nis der Gemeinde, auf die kein Rechtsanspruch besteht. 

(3) Für Tot- oder Fehlgeburten gilt Art. 6 des Bestattungsgesetzes. 

§ 5 
Schließung und Entwidmung 

(1) Friedhof, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können im öffentlichen Interesse ganz oder 
teilweise geschlossen oder entwidmet werden. Durch die Schließung wird die Möglichkeit weite-
rer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigenschaft 
als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden keine 
Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.  

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils öffentlich 
bekannt zu machen.  

(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entgegen-
stehen, durch Einigung mit den Grabnutzungsberechtigten vorzeitig aufgelöst wurden oder zur 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit aufgehoben worden sind. Die Gemeinde 
kann die Entwidmung verfügen, soweit keine Rechte auf Bestattung entgegenstehen und alle 
Ruhefristen abgelaufen sind.  

(4) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte im Einvernehmen mit dem Berechtig-
ten aufgelöst werden sollen oder aufgehoben worden sind, sind unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten möglich.  

(5) Im Übrigen gilt Art. 11 BestG. 
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Zweiter Teil 
Ordnungsvorschriften 

§ 6 
Öffnungszeiten 

(1) Der gemeindliche Friedhof ist tagsüber geöffnet. Die Besuchszeiten werden an den Friedhofs-
eingängen bekannt gegeben. 

(2) Die Gemeinde kann das Betreten des Friedhofes oder einzelner Teile aus besonderem Anlass – 
z.B. bei Exhumierungen und Umbettungen (§ 26) – vorübergehend untersagen oder außerhalb 
der Öffnungszeiten gestatten. 

§ 7 
Verhalten im Friedhof 

(1) Jeder Besucher des gemeindlichen Friedhofes hat sich ruhig und der Würde des Ortes entspre-
chend zu verhalten. 

(2) Kindern unter 10 Jahren ist das Betreten des Friedhofes nur in Begleitung Erwachsener gestat-
tet. 

(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere untersagt, 

1. Tiere mitzuführen (ausgenommen Blindenhunde); 

2. zu rauchen und zu lärmen, 

3. die Wege (außer Zufahrt Leichenhalle) mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Art zu befah-
ren. Ausgenommen sind Kinderwagen, Kranken- und Behindertenfahrstühle, sowie die von 
der Gemeinde zugelassenen Fahrzeuge; 

4. ohne Genehmigung der Gemeinde Druckschriften zu verteilen, sonstige Waren aller Art feil-
zubieten oder anzupreisen, gewerbliche oder sonstige Leistungen anzubieten; 

5. während einer Bestattung oder Trauerfeier störende Arbeiten in der Nähe zu verrichten; 

6. Abraum, Abfälle sowie Fremdabfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzuladen; 

7. die Wasserentnahme zu anderen Zwecken als zu Zwecken der Grabpflege. 

(4) Die Friedhofsverwaltung kann von den Verboten auf Antrag Ausnahmen zulassen, soweit sie mit 
dem Zweck der Friedhöfe und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 

(5) Totengedenkfeiern sind der Friedhofsverwaltung spätestens vier Werktage vorher anzuzeigen.  
 

§ 8 
Gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof 

(1) Die Gewerbetreibenden und ihre Gehilfen haben den Regelungen der Friedhofssatzung und den 
Anweisungen der Friedhofsverwaltung Folge zu leisten. Durch gewerbliche Arbeiten darf die 
Würde des Friedhofs nicht beeinträchtigt werden; insbesondere ist auf Bestattungsfeierlichkei-
ten Rücksicht zu nehmen. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wie-
der in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen.  

(2) Die Friedhofswege dürfen nur mit den für die Ausführung der Arbeiten oder für den Transport 
von Arbeitsmitteln erforderlichen Fahrzeugen befahren werden. Die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit im Friedhofsbereich beträgt Schritttempo. Bei anhaltendem Tau- oder Regenwetter kann 
die Friedhofsverwaltung das Befahren der Friedhofswege mit Fahrzeugen untersagen.  

(3) Die gewerblich Tätigen haften für alle Schäden, die sie und ihre Gehilfen im Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit in dem Friedhof schuldhaft verursachen.  

(4) Die Ausübung gewerbsmäßiger Arbeiten auf dem Friedhof kann durch die Friedhofsverwaltung 
dauerhaft versagt werden, wenn die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten nicht gewähr-
leistet ist oder wenn trotz schriftlicher Abmahnung mehrfach gegen die Friedhofssatzung oder 
Anordnung der Friedhofsverwaltung verstoßen wird. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist ei-
ne Abmahnung entbehrlich.  
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Dritter Teil 
Die einzelnen Grabstätten, Herrichten der Grabstätten, Die Grabmale 

§ 9 
Allgemeines 

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde. An ihnen können Rechte nur nach dieser Sat-
zung erworben werden. Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechts an einer der 
Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. Der Ersterwerb 
eines Nutzungsrechts ist nur möglich bei Eintritt eines Bestattungsfalles. 

(2) Das Nutzungsrecht an Grabstätten wird an einzelne natürliche Personen nach Entrichtung der 
Grabgebühr (sh. Friedhofsgebührensatzung) verliehen, worüber dem Nutzungsberechtigten eine 
Urkunde ausgestellt wird (Grabbrief). 

(3) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann gegen erneute Zahlung der entsprechenden Grab-
gebühr um mindestens weitere 5 Jahre oder in 5-Jahresschritten längstens für die Dauer von 15 
bzw. 20 Jahren, je nach Art der Grabstätte, verlängert werden, wenn der Nutzungsberechtigte 
vor Ablauf des Rechtes die Verlängerung bei der Friedhofsverwaltung beantragt und der Platz-
bedarf der Friedhöfe es zulässt.  

(4) Die Anlage der Grabstätten richtet sich nach dem jeweiligen Friedhofs-(Belegungs-) plan, der 
bei der Friedhofsverwaltung während der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden kann.  

§ 10 
Arten der Grabstätten 

(1) Die Grabstätten werden unterschieden in: 

1. Reihengräber, § 11, 

2. Familiengräber § 12, 

3. Urnenerdgrabstätten (§ 13) 

4. Urnenerdröhren (§ 13 a) 

(2) Wird weder ein Familiengrab in Anspruch genommen, noch eine Urnenbeisetzung angemeldet, 
weist die Gemeinde dem Bestattungspflichtigen (§ 15 BestV) ein Reihengrab zu. 

§ 11 
Reihengräber 

(1) Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und erst im To-
desfalle für die Dauer der Ruhezeit (§ 25) des zu Bestattenden vergeben werden. Eine Urnen-
bestattung in Reihengräbern ist möglich. Die Ruhezeit beträgt in diesem Fall  
15 Jahre (§ 25). 

(2) Insofern nach Ablauf der Ruhefrist eine Verlängerung des Nutzungsrechts nicht erfolgt, wird die 
Grabstätte neu belegt. Über die Wiederbelegung von Reihengräbern, deren Ruhefrist abge-
laufen ist entscheidet die Gemeindeverwaltung.  

(3) Gräber für Personen bis 10 Jahren werden grundsätzlich als Reihengräber angelegt. Die Best-
immungen des Abs. 1 und 2 finden auch auf diese Gräber Anwendung. 

§ 12 
Familiengräber  

(1) Familiengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für mindestens die Dauer der Ruhezeit (§ 25) verliehen wird. Eine Urnenbestattung in Familien-
gräbern ist möglich. Die Ruhezeit beträgt in diesem Fall 15 Jahre (§ 25).  

(2) Der Nutzungsberechtigte hat das Recht, im Familiengrab bestattet zu werden und Mitglieder 
seiner Familie (Ehegatte, Kinder, Eltern und unverheiratete Geschwister) darin bestatten zu las-
sen. Ausnahmsweise kann die Gemeinde die Bestattung auch anderer Personen zulassen. 
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(3) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens 
aus dem in Absatz 2 Satz 1 genannten Personenkreis Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen 
und ihm das Nutzungsrecht durch eine im Zeitpunkt seines Todes wirksam werdende Verfügung 
übertragen. Wird bis zu seinem Tode keine derartige oder eine unwirksame Bestimmung getrof-
fen, so geht das Nutzungsrecht auf die in Absatz 2 Satz 1 genannten Angehörigen in der dort 
genannten Reihenfolge über. Bei mehreren gleichrangigen Angehörigen erwirbt es der Älteste. 
Die Graburkunde wird von der Gemeinde entsprechend umgeschrieben. 

(4) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auch durch Rechtsgeschäft unter 
Lebenden nur auf die in Absatz 2 Satz 1 genannten Angehörigen übertragen. Die Übertragung 
ist der Gemeinde anzuzeigen. Im Übrigen gelten hierfür die Bestimmungen des Absatzes 3 ent-
sprechend. 

(5) Auf das Nutzungsrecht an belegten oder an teilbelegten Grabstätten kann erst nach Ablauf der 
letzten Ruhezeit verzichtet werden. Der Verzicht kann sich nur auf die gesamte Grabstätte be-
ziehen. Er ist der Gemeinde unter Vorlage des Grabbriefes schriftlich zu erklären. Eine Erstat-
tung der Gebühren erfolgt in diesem Falle nicht. 

(6) Nach Beendigung des Nutzungsrechts kann über das Grab anderweitig verfügt werden. Hiervon 
werden der Berechtigte, die Erben oder der Pfleger des Grabes rechtzeitig benachrichtigt. 

§ 13 
Urnenerdgrabstätten (Aschenbeisetzungen) 

(1) Urnenerdgrabstätten sind Urnenstätten, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die 
Dauer der Ruhezeit (§ 25) bereitgestellt werden. Soweit sich aus den gesetzlichen Bestimmun-
gen oder dieser Satzung nichts anderes ergibt, gelten die Vorschriften über Reihen – oder Fami-
liengrabstätten für Urnenerdgrabstätten entsprechend. In einer Urnenerdgrabstätte dürfen die 
Aschenreste von bis zu vier Verstorbenen einer Familie (vgl. § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV) bei gleich-
zeitig laufender Ruhefrist beigesetzt werden. 

Ausnahmsweise kann die Gemeinde auch die Beisetzung von Aschenresten anderer Personen 
zulassen. Bei einer Urnenbestattung in einer Reihen- oder Familiengrabstätte finden die Gebüh-
rensätze für Reihen- oder Familiengrabstätten Anwendung. 

(2) Eine Urnenbeisetzung ist der Gemeinde vorher rechtzeitig anzumelden. Bei der Anmeldung sind 
die standesamtliche Urkunde und die Bescheinigung über die Einäscherung vorzulegen. 

(3) Wird von der Gemeinde entsprechend § 12 Abs. 6 über die Urnengrabstätten verfügt, so ist sie 
berechtigt, an der von ihr bestimmten Stelle des Friedhofs die Asche in würdiger Weise der Erde 
zu übergeben und eventuell vorhandene Überurnen zu entsorgen. 

(4) Aschenreste und Urnen müssen den Vorschriften der §§ 17 und 27 der Bestattungsverordnung 
(BestV) entsprechen. Urnen, die in einem Urnenerdgrab beigesetzt werden, müssen aus leicht 
verrottbarem Material bestehen. 

§ 13 a 
Urnenerdröhren (Aschenbeisetzungen) 

(1) Urnenerdröhren sind Urnenstätten, die erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit (§ 25) be-
reitgestellt werden. Ein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Urnenerdröhre besteht nicht. In ei-
ner Urnenerdröhre können die Aschenreste von bis zu zwei Verstorbenen einer Familie (vgl. 
§ 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV) mit gleichzeitig laufender Ruhefrist beigesetzt werden. Ausnahmsweise 
kann die Gemeinde auch die Beisetzung von Aschenresten anderer Personen zulassen. 
 
Soweit sich aus den gesetzlichen Bestimmungen oder dieser Satzung nichts anderes ergibt, gel-
ten die Vorschriften über Reihen – oder Familiengrabstätten für Urnenerdröhren entsprechend. 

(2) Eine Urnenbeisetzung ist der Gemeinde vorher rechtzeitig anzumelden. Bei der Anmeldung sind 
die standesamtliche Urkunde und die Bescheinigung über die Einäscherung vorzulegen. 
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(3) Aschenreste und Urnen müssen entsprechend §§ 17 und 27 der Bestattungsverordnung ge-
kennzeichnet bzw. beschaffen sein. Urnen, die in einer Urnenerdröhre beigesetzt werden, müs-
sen aus leicht verrottbarem Material bestehen und dürfen die Größe 28 cm (Höhe) x 23 cm 
(Breite) nicht überschreiten. Erdbeigaben sind bei Bestattungen in einer Urnenerdröhre nicht 
gestattet. 

§ 14 
Herrichten der Grabstätten 

(1) Die Gemeinde Sommerkahl überlässt es den Angehörigen der/des Verstorbenen, welchen Be-
statter sie mit dem Grabaushub und dem Verfüllen der Grabstätte beauftragen. Das Abräumen 
bereits belegter Grabstätten obliegt ebenfalls den Angehörigen des Verstorbenen.  

Wird ein Grab ausgehoben, so haben die Nutzungsinhaber von umliegenden Grabstätten die 
Ablagerung von Aushub und Arbeitsgerät zu dulden. 

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des 
Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante zur Urne mindestens 0,50 m. 

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,50 m starke Erdwän-
de getrennt sein. 

§ 15 
Ausmaße und Gestaltung der Grabstätten 

(1) Die Ausmaße der Grabstätten ergeben sich aus den angelegten Grabreihen. 

Die Ausmaße der Grabstätten sind zwingend einzuhalten. Insofern eine Grabstätte aus Gründen 
der Minimierung des Pflegeaufwandes nicht in den vorgeschriebenen Ausmaßen errichtet wer-
den soll, besteht die Möglichkeit, die Grabstätten ganz oder teilweise als Splittfläche anzulegen 
(§ 16 Abs. 2 b). 

Die Ausmaße der Urnenerdgrabstätten ergibt sich aus § 18 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung 

(2) Alle Grabstätten müssen so gestaltet, hergerichtet und dauernd instand gehalten werden, dass 
die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in der Gesamtanlage gewahrt wird. Die 
Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter der 
Friedhofsteile und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Dies gilt insbesondere für den 
Grabschmuck. 

(3) Für die Herrichtung und Instandhaltung der Grabstätten ist der Inhaber bzw. der Nutzungs-
berechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhefrist oder des 
Nutzungsrechtes und Entfernung der Grabmale. 

§ 16 
Pflege und gärtnerische Gestaltung der Grabstätten 

(1) Die Grabstätten sind in einem würdigen Zustand zu unterhalten. 

(2) Spätestens drei Monate nach der Bestattung bzw. nach der Verleihung des Nutzungsrechtes ist 
die Grabstätte würdig herzurichten. Hierzu bestehen zwei Möglichkeiten 

a) Entweder ist die Grabstätte gärtnerisch zu gestalten und stets in diesem Zustand zu erhal-
ten. Hierbei ist zu beachten, dass die Grabstätten nur mit Pflanzen und Blumen bepflanzt 
werden dürfen, die andere Grabstätten, insbesondere die benachbarten Gräber und die öf-
fentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen, sowie auch eine spätere Wiederbele-
gung der Grabstätte nicht erschweren. 

b) Alternativ kann die Grabstätte auch als Splittfläche angelegt werden, die auf einer Höhe 
mit der angrenzenden Fläche liegen muss.  

Zwischenlösungen zu diesen beiden Möglichkeiten sind erlaubt. 
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(3) Gärtnerisch gestaltete Grabbeete dürfen nicht höher als 20 cm aufgeschüttet werden. Bepflan-
zungen mit Sträuchern und Bäumen dürfen nicht höher als 100 cm sein. Vertiefungen und Ab-
grabungen sind ebenfalls nicht zulässig. 

(4) Bei allen Grabstätten sind der Nutzungsberechtigte oder – sofern dieser verstorben ist – die in 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BestV genannten Personen zur ordnungsgemäßen Anlage, Pflege und 
Instandhaltung des Grabes verpflichtet. 

(5) Kommt der Nutzungsberechtigte oder der sonst Verpflichteten (siehe Abs. 4) seiner Verpflich-
tung nicht nach, kann ihn die Friedhofsverwaltung unter Fristsetzung auffordern, den ord-
nungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist können zur Herbeiführung des ord-
nungsgemäßen Zustandes erforderliche Maßnahmen auf Kosten des Verpflichteten getroffen 
werden (Ersatzvornahme, § 28). 

(6) Ist der Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des sonst 
Verpflichteten nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach Ablauf dieser 
Frist ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte auf Kosten eines Verpflichteten gem. 
Abs. 4 in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen oder abzuräumen und einzuebnen. 

(7) Im Bereich der Urnenerdröhrenanlagen ist Grab- und Blumenschmuck nicht erlaubt. Lediglich 
bis 14 Tage nach der Beisetzung dürfen ein Urnenkranz sowie Schalen, Kränze und sonstiger 
Beerdigungsschmuck auf der jeweiligen Verschlussplatte abgelegt werden. Der Abraum erfolgt 
durch die Angehörigen.  

(8) Grablichter dürfen im Bereich der Urnenerdröhrenanlagen nur an Allerheiligen, bis max. eine 
Woche danach, an der jeweiligen Verschlussplatte aufgestellt werden. Hier dürfen ausschließlich 
Grablichter in Glasbehältnissen verwendet werden. 

(9) Wird Grab-, Blumen- und Beerdigungsschmuck entgegen der Vorschriften dieser Satzung aufge-
stellt, so ist die Gemeinde befugt, diesen zu entfernen.  

(10) Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstät-
ten obliegen ausschließlich der Gemeinde. 

§ 17 
Errichtung von Grabmalen 

(1) Die Errichtung und wesentliche Änderung von Grabmalen bedarf der Anzeige bei der Gemeinde. 
Für Grabmale, Einfriedungen, Einfassungen und sonstige bauliche Anlagen gelten die Vorschrif-
ten für Grabmale entsprechend, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Anzeige ist schriftlich einzureichen. Der Anzeige sind die zur Prüfung erforderlichen Unterla-
gen in zweifacher Fertigung beizufügen, insbesondere: 

1. eine Zeichnung des Grabmalentwurfs und der Einfassung einschließlich Grundriss und Sei-
tenansicht im Maßstab 1:10, 

2. die Angabe des Werkstoffs, seiner Farbe und Bearbeitung, 

3. die Angabe über die Schriftverteilung. 

Soweit es erforderlich ist, können von der Gemeinde im Einzelfall weitere Unterlagen angefor-
dert werden. 

(3) Das Aufstellen eines Grabmales kann versagt werden, wenn das Grabmal den gesetzlichen Vor-
schriften oder den Bestimmungen dieser Satzung nicht entspricht. 

(4) Werden Grabmale ohne vorherige Anzeige errichtet oder wesentlich geändert, so kann die Ge-
meinde die teilweise oder vollständige Beseitigung des Grabmals anordnen, wenn nicht auf an-
dere Weise rechtmäßige Bestände hergestellt werden können. 

§ 18 
Ausmaße der Grabmale und Einfassungen 

(1) Grabmale dürfen im Regelfall folgende Ausmaße nicht überschreiten: 
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1. bei Reihengräbern (§ 11) und 
bei Familiengräbern (§ 12) 

- stehende Grabmale inklusive Sockel 
Höhe bis 1,40 m,  
Breite (Höchstmaß entspricht der Grabbreite) 
Stärke (Höchstmaß entspricht Sockelbreite) 

2. bei Urnenerdgrabstätten (§ 13) 

- nur liegende Grababdeckung in 

Naturstein 
Länge 50 cm, Breite 50 cm 
(Stärkemaß muss Trittsicherheit gewährleisten) 

(2) Ausnahmen von den festgesetzten Höhen sind möglich für die Errichtung von Stelen, Holz- und 
Eisenkreuzen 

(3) Grabeinfassungen innerhalb der Grabfläche sind zugelassen. 

§ 19 
Gestaltung der Grabmale 

(1) Jedes Grabmal muss dem Widmungszweck des gemeindlichen Friedhofs Rechnung tragen und 
sich in die Umgebung der Grabstätte einfügen. Insbesondere die Verwendung völlig ungewohn-
ter Werkstoffe oder aufdringlicher Farben ist verboten. 

(2) Inhalt und Gestaltung der Inschrift müssen mit der Würde des Friedhofs in Einklang stehen. 

(3) Grababdeckungen aus Stein sind aufgrund der Bodenbeschaffenheit nur für Teilbereiche der 
Grabflächen zugelassen. Die Grababdeckung darf max. 1/3 der Grabfläche einnehmen. Die Ge-
staltung der Grabfläche hat überwiegend mit Pflanzen zu erfolgen. Reihen- und Familiengräber, 
in denen ausschließlich Urnenbeisetzungen erfolgen, sind von dieser Regelung ausgenommen.  

(4) Urnenerdgrabstätten sind von der Regelung des Abs. 3 ausgenommen, hier werden ausschließ-
lich liegende Grababdeckungen, die auf einer Höhe mit dem angrenzenden Rasen liegen, mit 
eingefräster Schrift und eingefrästem Symbol zugelassen.  

(5) Zur Abdeckung der Urnenerdröhren dürfen nur die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten 
Verschlussplatten verwendet werden. Die Beschriftung der Verschlussplatten erfolgt durch einen 
von den Angehörigen beauftragten Steinmetz. Die Beschriftung der Verschlussplatten darf nur 
gehauen oder gefräst erfolgen, aufgesetzte Buchstaben, Symbole oder Bilder sind nicht erlaubt. 
Die Verschlussplatten sind durch den seitens der Angehörigen beauftragten Steinmetz lose zu 
verlegen. Umrandungen aus Edelstahl oder das Aufbringen von Split sind im Bereich der Urnen-
erdröhrenanlagen nicht erlaubt; die Vorgaben des Friedhofbetreibers sind zu beachten. 

§ 20 
Standsicherheit 

(1) Jedes Grabmal muss entsprechend seiner Größe dauerhaft und standsicher gegründet werden  

(2) Der Grabnutzungsberechtigte hat das Grabmal in einem ordnungsgemäßen, verkehrssicheren 
Zustand zu erhalten. Er ist für Schäden verantwortlich, die insbesondere durch Umfallen des 
Grabmales oder Abstürzen von Teilen desselben verursacht werden. Grabmale, die sich nicht in 
einem ordnungsgemäßen Zustand befinden, können nach voran gegangener Aufforderung auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten oder der in § 12 Abs. 3 genannten Personen entfernt werden, 
wenn er sich weigert die Wiederherstellung vorzunehmen oder innerhalb der gesetzten Frist 
durchzuführen (Ersatzvornahme, § 28). 

(3) Der Nutzungsberechtigte und die in seinem Auftrag handelnden Personen haften für jede durch 
die Errichtung von Grabmalen und baulichen Anlagen entstehenden Beschädigungen der Grab- 
und Friedhofsanlagen. 
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§ 21 
Entfernung der Grabmale 

(1) Grabmale dürfen vor Ablauf der Ruhezeit (§ 25) oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger 
Erlaubnis der Gemeinde entfernt werden. 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale nach einer entsprechen-
den Aufforderung der Gemeinde durch den vorher Nutzungsberechtigten oder nach § 12 Abs. 3 
Pflichtigen innerhalb von drei Monaten zu entfernen. Die Grabstätten sind einzuebnen. Wird das 
Grabmal nicht binnen drei Monaten entfernt, so geht es entschädigungslos in das Eigentum der 
Gemeinde über. Sofern Grabstätten von der Gemeindeverwaltung abgeräumt werden, hat der 
jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen. 

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, aufgestellte Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen, 
die nicht den Vorschriften dieser Satzung entsprechen, einen Monat nach Benachrichtigung des 
Grabinhabers oder Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten entfernen zu lassen. Lässt der Ver-
pflichtete das Grabmal nicht binnen drei Monaten abholen, geht es entschädigungslos in das Ei-
gentum der Gemeinde über.  

(4) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als 
besondere Eigenart des Friedhofs aus früheren Zeiten gelten, unterstehen dem besonderen 
Schutz der Gemeinde. Die Entfernung oder Änderung solcher Anlagen, auch nach Ablauf der 
Ruhefrist und des Grabnutzungsrechts, bedarf der besonderen Erlaubnis der Gemeinde. 

Vierter Teil 
Das gemeindliche Leichenhaus 

§ 22 
Das gemeindliche Leichenhaus 

(1) Das Leichenhaus dient der Aufbewahrung der Leichen, bis sie bestattet oder überführt werden 
und zur Aufbewahrung von Aschenresten feuerbestatteter Verstorbener bis zur Beisetzung im 
Friedhof. Es darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung und in Begleitung eines Vertreters 
des Friedhofspersonals betreten werden. 

(2) Die Verstorbenen werden im Leichenhaus aufgebahrt. Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen 
oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Hinterbliebenen die Verstorbenen während der 
festgesetzten Zeiten sehen. Die Bestattungspflichtigen (§ 15 BestV) entscheiden, ob die Aufbah-
rung im offenen oder geschlossenen Sarg erfolgt. Wird darüber keine Bestimmung getroffen, 
bleibt der Sarg geschlossen. Dies gilt auch bei entsprechender Anordnung des Amts- oder Lei-
chenschauarztes. Leichen von Personen, die bei Eintritt des Todes an einer übertragbaren 
Krankheit im Sinne des Infektionsschutzgesetzes erkrankt waren, werden in einem gesonderten 
Raum untergebracht. Der Zutritt zu diesem Raum und die Besichtigung der Leichen bedürfen 
der vorherigen Erlaubnis des Amtsarztes. 

(3) Für die Beschaffenheit von Särgen, Sargausstattungen, Urnen und für die Bekleidung von Lei-
chen gelten die Vorschriften des § 30 BestV. 

§ 23 
Leichenhausbenutzungszwang 

(1) Falls die Bestattung nicht unmittelbar nach der Ankunft stattfindet, ist jede Leiche spätestens 24 
Stunden vor der Bestattung in das gemeindliche Leichenhaus zu verbringen. 

(2) Dies gilt nicht, wenn 

a)  der Tod in einer Anstalt (z. B. Krankenhaus, Klinik, Alten- bzw. Pflegeheim u. a.) eingetreten 
ist und dort ein geeigneter Raum für die Aufbewahrung der Leiche vorhanden ist, 

b)  die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen auswärtigen Bestattungsort freigegeben 
und innerhalb einer Frist von 24 Stunden überführt wird, 
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c)  die Leiche in einem privaten Krematorium verbrannt werden soll und sichergestellt ist, dass 
die Voraussetzungen des § 17 BestV vom Träger der Bestattungsanlage geprüft werden. 

Fünfter Teil 
Bestattungsvorschriften 

§ 24 
Anzeigepflicht 

(1) Bestattungen auf den gemeindlichen Friedhöfen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei 
der Gemeinde anzuzeigen; die erforderlichen Unterlagen sind vorzulegen. 

(2) Soll die Beisetzung in einer Grabstätte erfolgen, an der ein Sondernutzungsrecht besteht, so ist 
dieses Recht nachzuweisen. 

(3) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die Gemeinde im Benehmen mit den Hinterbliebenen und 
ggf. mit dem zuständigen Pfarramt fest. 

§ 25 
Ruhezeiten 

Die Ruhezeit beträgt 20 Jahre; bei Leichen von Kindern bis zum vollendeten 10. Lebensjahr beträgt 
die Ruhezeit 15 Jahre, gleiches gilt für die Beisetzung von Aschenresten. 

§ 26 
Exhumierung und Umbettung 

(1) Die Exhumierung und Umbettung von Leichen und Aschenresten bedarf, unbeschadet sonstiger 
gesetzlicher Vorschriften, der vorherigen Erlaubnis der Gemeinde.  

(2) Soweit Exhumierungen von Leichen nicht vom Gericht oder einer Behörde angeordnet werden, 
sollen sie nur in den Monaten Oktober bis März und zwar außerhalb der Besuchszeiten erfolgen. 

(3) Zur Exhumierung und Umbettung bedarf es eines Antrages des Grabnutzungsberechtigten. 

(4) Angehörige und Zuschauer dürfen der Exhumierung bzw. Umbettung nicht beiwohnen. 

(5) Im Übrigen gilt § 21 BestV. 

 

Sechster Teil 
Übergangs-/Schlussbestimmungen 

§ 27 
Alte Nutzungsrechte 

(1) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung begründeten Sondernutzungsrechte enden mit dem 
Ablauf der Ruhefrist des in dieser Grabstätte zuletzt Bestatteten. 

(2) Auf Antrag kann bei Ablauf eines alten Nutzungsrechts (Abs. 1) ein neues Sondernutzungsrecht 
begründet werden. 

§ 28 
Ersatzvornahme 

(1) Der Friedhofsträger kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen 
Anordnungen für den Einzelfall erlassen. Diesen Anordnungen ist unverzüglich Folge zu leisten. 

(2) Werden die in dieser Satzung festgelegten Handlungspflichten nicht rechtzeitig erfüllt, kann die 
Gemeinde die Handlung auf Kosten des Pflichtigen vornehmen oder vornehmen lassen. Die Er-
satzvornahme ist vorher schriftlich anzudrohen. Dabei ist eine angemessene Frist zu setzen. Ist 
der Aufenthaltsort des Pflichtigen nicht mehr zu ermitteln, so ersetzt die öffentliche Bekanntma-
chung die an den Pflichtigen adressierte schriftliche Androhung. Einer vorherigen Androhung 
und einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Pflichtige nicht erreichbar ist und die Ersatz-
vornahme zur Abwehr einer drohenden Gefahr notwendig ist. 
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§ 29 
Haftungsausschluss 

Die Gemeinde übernimmt für die Beschädigungen, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der 
Friedhofsanlagen entstehen und für Schäden, die durch beauftragte dritte Personen verursacht wer-
den, keine Haftung.  

§ 30 
Zuwiderhandlungen 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO i. V. mit § 17 OWiG kann mit Geldbuße von mindestens fünf Euro und 
höchstens eintausend Euro belegt werden wer: 
a) den Vorschriften über den Benutzungszwang zuwiderhandelt, 

b) die erforderliche Erlaubnis der Gemeinde nicht einholt, 

c) die erstmalige Anlage, Pflege und Instandhaltung der Grabstätten nach den §§ 14 bis 21 nicht 
satzungsgemäß vornimmt, 

d) sich entgegen den Bestimmungen dieser Satzung nicht ruhig und der Würde des Ortes entspre-
chend verhält oder die festgelegten Verbote missachtet. 

§ 31 
Benutzungsgebühren 

Für die Benutzung des von der Gemeinde verwalteten Friedhofes und Bestattungseinrichtungen sind 
Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 

§ 32 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 02.03.2012, zuletzt ge-
ändert am 01.12.2023, außer Kraft. 

Sommerkahl, den __________ 
 
 
Albin Schäfer 
1. Bürgermeister  

 
 
 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 10 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
 
Vorschlag aus dem Gemeinderat – Gedenk-/Namenstafel: 
 
In diesem Zusammenhang schlägt das Gemeinderatsmitglied Frau Krautschneider vor, dass eine Ge-
denktafel/ Namenstafel mit Auflistung der Namen der Verstorbenen auf dem Friedhof errichten wer-
den solle. Dies stelle eine gute Möglichkeit dar um die ehemaligen Gemeindeeinwohner nicht Verges-
senheit geraten zu lassen.  
 
Der Bürgermeister bringt den Einwand, dass dies erhöhte Kosten und Verwaltungsaufwand für die 
Gemeinde bzw. die Friedhofsverwaltung darstellt.  
 
Die Thematik soll jedoch in einer weiteren Gemeinderatssitzung nochmal besprochen werden. 
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6. Gebührensatzung zur Friedhofs- und Bestattungssatzung (FBS-GS) - Neuerlass 
 
 
Beschluss: 
 

Gebührensatzung zur Friedhofs- und Bestattungssatzung 
der Gemeinde Sommerkahl 

(FBS-GS) 
 

vom 27.08.2025 

 

Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 20 des Kostengesetzes erlässt die 
Gemeinde Sommerkahl folgende Satzung: 
 

§ 1 
Gebührenpflicht und Gebührenarten 

(1) Für die Inanspruchnahme ihrer Bestattungseinrichtungen sowie für damit in Zusammenhang 
stehende Amtshandlungen, erhebt die Gemeinde Sommerkahl Gebühren nach Maßgaben dieser 
Satzung.  

(2) Als Gebühren werden erhoben:  

a) Leichenhausgebühren (§ 4) 
b) Grabplatzgebühren (§ 5) 
c) sonstige Gebühren (§ 6) 

 
§ 2 

Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist,   

a) wer zur Tragung der Bestattungskosten gesetzlich verpflichtet ist,  
b) wer den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung gestellt hat,  
c) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte hat bzw. erwirbt,  
d) wer den Auftrag zur Durchführung der zur Versorgung und Bestattung der Leiche 

erforderlichen Maßnahmen erteilt hat.  
 

(2) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 

(3) Bei Verlängerung des Grabnutzungsrechtes sind die Grabgebühren vom Grabnutzungsberechtig-
ten zu tragen. 

 

§ 3 
Entstehen und Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebührenschuld entsteht, 

a) bei den Grabgebühren mit dem Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechtes,  
b) bei den Leichenhausgebühren mit der Benutzung oder Inanspruchnahme der 

gemeindlichen Einrichtung.  
 

(2) Die sonstigen Gebühren (§ 6) entstehen mit Erledigung der jeweiligen Amtshandlung.  

(3) Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur Zahlung 
fällig. 
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§ 4 
Leichenhausgebühren 

Die Gebühr für die Nutzung des Leichenhauses beträgt pauschal:  ............................... 120,00 € 

Für die Reinigung oder Desinfektion der Aufbewahrungsräume und der Leichenhalle werden die Auf-
wendungen erhoben, die der Gemeinde dafür entstehen. 

§ 5 
Grabplatzgebühren 

(1) Die Gebühren für die Grabstätten betragen:  

1. für ein Reihengrab: ................................................................................... 1.000,00 €  

2. für ein Familiengrab: ................................................................................. 1.600,00 € 

3. für eine Urnenerdgrabstätte: ........................................................................ 600,00 € 

4. für eine Urnenerdröhre (2 Belegplätze): ........................................................ 700,00 € 

Die Gebühr bei Bestattung von Kindern bis zum vollendeten 10. Lebensjahr beträgt 15/20 der 
vollen Grabplatzgebühr für ein Reihen- oder Familiengrab, gleiches gilt bei Bestattung einer Ur-
ne in einem Reihen- oder Familiengrab. 

(2) Für den Wiedererwerb eines Nutzungsrechts an einer Grabstätte nach Ablauf der Nutzungszeit 
wird die gleiche Gebühr wie für einen Ersterwerb nach Abs. 1 erhoben.  

(3) Für die Verlängerung der Nutzungszeit für Reihen- und Urnengräber oder des Nutzungsrechts 
bei Familiengräbern bemisst sich die Gebühr nach der Zahl der Jahre auf der Grundlage der Ge-
bühr für eine volle Nutzungszeit. Die Gebühr ist anteilig zu verrechnen. 

 

§ 6 
Sonstige Gebühren 

An sonstigen Gebühren werden erhoben:  

1. für die Erteilung von schriftlichen Auskünften:  ........................................................ 9,00 €  

2. für die Gestattung von Ausnahmen: ...................................................................... 24,00 € 

3. für die Umschreibung eines Grabnutzungsrechtes/ für den Wiedererwerb eines Grabnutzungs-

rechts: ................................................................................................................. 24,00 € 

4. für die Herstellung der Grabsteinfundamente bei  

 a) Reihengräbern ............................................................................................... 120,00 € 

 b) Familiengräbern ............................................................................................. 180,00 € 

 
§ 7 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.   

Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Friedhofs- und Bestattungssatzung der Gemeinde Sommer-
kahl vom 01.12.2023, zuletzt geändert am 17.03.2025, außer Kraft. 

 

Sommerkahl, den ________ 

 

 
Albin Schäfer 
1. Bürgermeister 
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Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 10 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
 
 


